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Merkblatt 
des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

(Erlass vom 06.12.2006, Az. V 2 B 19 f 06/03) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wer ist kundige Person im Sinne der EG-Gesetzgebung: 
 
Eine kundige Person im Sinne des einschlägigen EG-Rechts ist der Inhaber eines 
Jagderlaubnisscheins, der eine Prüfung zur Erlangung des ersten Jagdscheines 
in Hessen abgelegt hat und der sich bis spätestens Ende 2009 einer Schulung 
durch den Landesjagdverband Hessen oder einer anderen Institution unterzogen 
hat, deren Lehrgangsinhalt mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, 
ländlichen Raum und Verbraucherschutz –Referat Fleischhygiene- abgestimmt 
ist. Dem steht die Anerkennung als kundige Person in anderen Bundesländern 
gleich.  
 
Befugnisse der kundigen Person: 
 
Eine kundige Person kann im Rahmen der Abgabe von erlegtem Wild an 
zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe eine erste Untersuchung des Wildkörpers 
und aller Organe durchführen. Werden bei der Untersuchung keine auffälligen 
Merkmale festgestellt, besteht kein Verdacht auf eine Belastung des Tieres mit 
Umweltgiften und zeigte das Tier vor der Erlegung keine Verhaltensstörungen, so 
brauchen die Eingeweide und der Kopf dem Tier bei der Abgabe nicht beigefügt 
werden, wenn eine kundige Person das Ergebnis seiner Untersuchung in einer 
schriftlichen Erklärung dem Wildkörper beifügt. Bestehen Zweifel bei irgendeinem 
der aufgeführten Merkmale, so hat dies die kundige Person auf dem Begleitzettel 
zu vermerken und dem Wildkörper sind –außer den Hauern, Geweihen, Hörnern, 
dem Magen nebst Därmen- alle Organe der jeweiligen Wildtiere beizufügen. Bei 
Tieren, bei denen der Kopf und das Zwerchfell zur Trichinenuntersuchung 
benötigt werden, sind sie –außer den Hauern beim Wildschwein- dem Tierkörper 
in jedem Fall beizufügen. Dies gilt auch dann, wenn keine kundige Person diese 
Untersuchungen durchgeführt hat. 
 
Auskunft über Lehrgänge geben die örtlichen Kreisjagdvereine. Im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg sind dies: 
 
Dieburger Jägerschaft e.V.   Jagdklub Darmstadt e.V. 
 
http://www.dieburger-jaeger.de  http://www.jagdklub-darmstadt.de 
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